
Schutz- und Hygienekonzept 

für das Sommer-Ferienprogramm 

der GemeindeKirchenpingarten in Zusammenarbeit 

mit den Vereinen und Feuerwehren der Gemeinde 
(Stand: 30.07.2020) 

 

 

Liebe Ferienprogramm-Kinder, liebe Eltern, 

 

aufgrund der aktuellen Lage sind auch rund um das Ferienprogramm gewisse 

Maßnahmen und Hygieneregeln erforderlich, die eingehalten werden müssen. 

Sie mögen für den ein oder anderen lästig erscheinen. Doch sie ermöglichen uns 

überhaupt die Durchführung des Ferienprogramms und dafür sind wir sehr 

dankbar! Denn wir freuen uns sehr auf euch! 

 

- Die Gruppe umfasst nicht mehr als 20 Teilnehmer (Ausnahme: Zaubershow) 

 

- Eine vorherige Anmeldung der Teilnehmer ist zwingend erforderlich. Hierbei 

sind folgende Daten festzuhalten: Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer. 

Die Daten aller Teilnehmer werden in einer Teilnehmerliste gesammelt und 

einen Monat aufbewahrt. Eine Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt 

ist so problemlos möglich, falls das erforderlich ist. Die Teilnehmerliste enthält 

auch die grundlegenden Daten der jeweiligen Veranstaltung Titel, Datum, 

Uhrzeit/zeitlicher Rahmen, Leitung und Betreuungspersonen. 

 

- Personen mit Erkältungssymptomen müssen von der Teilnahme am 

Ferienprogramm aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen werden. Das mit den 

Anmeldeformularen zugesandte Formular „Selbsteinschätzung“ ist am Tag der 

Veranstaltung unterschrieben mitzubringen. 

 

- Bei der Auswahl der Aktivitäten wird darauf geachtet, dass die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Untereinander 

keine Berührungen, Umarmungen und kein Hände schütteln. Vermeidung  

Berührungen von Augen, Nase und Mund. 

 

- Die Teilnehmer (ab 6 Jahren) und Betreuer des Ferienprogramms haben 

jeweils ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung mit sich zu führen. Wenn der 

Mindestabstand ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann ist das Tragen 

der Maske verpflichtend. 
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- Desinfektionsmittel wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Es soll 

beim Betreten und Verlassen des Geländes bzw. vor und nach der Veranstaltung 

von allen Personen benutzt werden. 

 

- Es ist auf eine gründliche Handhygiene (Händewaschen mit Seife für mind. 30 

Sekunden) und das Einhalten von Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in 

die Armbeuge oder in ein Taschentuch) zu achten.  

 

- Die Tische bei den Aktivitäten werden so aufgestellt, dass ein Tisch in einem 

Abstand von 1,50 m zum nächsten nutzbaren Tisch steht. Die Tische dürfen 

nicht verstellt werden. 

 

- Arbeitsmaterial und sonstige Objekte zur Veranschaulichung werden nicht 

herumgegeben bzw. sofort wieder ausreichend desinfiziert. 

 

- Gemeinsame Nutzung von Getränken ist nicht erlaubt. 

 

- Dieses Schutz- und Hygienekonzept wird den Teilnehmern vorab bekannt 

gegeben. Zu Beginn der Veranstaltung wird nochmals darüber informiert. 

 

- Bei Zuwiderhandlungen gegen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben 

können einzelne Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen oder die 

Aktion vorzeitig abgebrochen werden. 

 

- Nach Abschluss der Veranstaltung sind alle Teilnehmer zeitnah abzuholen. 

 

- Die aktuell gültigen Regelungen (Bayerische Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung) sind zu beachten. Ggf. ist eine Änderung oder ein 

vollständiges Außerkrafttreten dieses Konzeptes erforderlich. 

 

 

Vielen Dank für euer Verständnis und für die Einhaltung der Hygienevorgaben. 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

 

Jugendbeauftragte Claudia Busch (Handy: 0170/2620862) 

 



Schutz- und Hygienekonzept  
für waldpädagogische Führungen und Bildungsveranstaltungen 

des AELF Bayreuth 
 
 

 Die Gruppe umfasst bei einer waldpädagogischen Führung oder anderen 

Bildungsveranstaltung nicht mehr als 15 Teilnehmer. 

 Eine vorherige Anmeldung der Teilnehmer bei der Person, welche die 

waldpädagogische Veranstaltung durchführt, ist zwingend erforderlich. Hierbei sind 

folgende Daten festzuhalten: Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer. Die Daten 

aller Teilnehmer werden in einer Teilnehmerliste gesammelt und einen Monat 

aufbewahrt. Eine Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt ist so problemlos 

möglich, falls das erforderlich ist. Die Teilnehmerliste enthält auch die grundlegenden 

Daten der jeweiligen Veranstaltung: Titel, Datum, Uhrzeit/zeitlicher Rahmen, Leitung 

und evtl. Hilfskräfte. 

 Personen mit Erkältungssymptomen müssen von der Teilnahme an der Führung 

(auch bei vorheriger ordnungsgemäßer Anmeldung) aus Sicherheitsgründen 

ausgeschlossen werden. 

 Bei Aktionen mit geschlossenen Gruppen werden die Kontaktdaten der 

Gruppenverantwortlichen (Lehrkraft, Erzieher etc.) zusätzlich dokumentiert. 

 Bei Veranstaltungen für Einrichtungen, wie z. B. Kindergärten oder Wohnheime, 

gelten zusätzlich deren Regelungen für den Kontakt oder evtl. Beschränkungen 

untereinander. Die Leitung der waldpädagogischen Veranstaltung hält den 

erforderlichen Mindestabstand zu der Gruppe jedoch in jedem Fall ein. 

 Bei der Auswahl der waldpädagogischen Aktivitäten wird darauf geachtet, dass die 

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern eingehalten werden kann.  

 Arbeitsmaterial und sonstige Objekte zur Veranschaulichung werden nicht 

herumgegeben. Das Berühren von Gegenständen durch mehrere Personen wird 

somit ausgeschlossen. 

 Die Teilnehmer der waldpädagogischen Führungen oder sonstigen 

Bildungsveranstaltungen haben jeweils ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung mit 

sich zu führen. Wenn der Mindestabstand ausnahmsweise nicht eingehalten werden 

kann, ist das Tragen dieser Masken verpflichtend.  

 Dieses Schutz- und Hygienekonzept wird den Teilnehmern bei der Anmeldung 

bekannt gegeben bzw. per Mail zugesandt. Zu Beginn der Veranstaltung wird 

nochmals darüber informiert. 

 Bei der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bei gemeinsamen 

Veranstaltungen verpflichten sich die Partner, sich an die Regelungen dieses 

Konzeptes zu halten. 

 Die aktuell gültigen Regelungen (Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) sind zu beachten. Ggf. ist eine Änderung 

oder ein vollständiges Außerkrafttreten dieses Konzeptes erforderlich. 
 

Bayreuth, den 30.06.2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipx_7GmqfqAhUJxYUKHfuzDtgQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gesetze-bayern.de%2FContent%2FDocument%2FBayIfSMV_5&usg=AOvVaw2mFt9Ge0cNv0gJScMRjsgN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipx_7GmqfqAhUJxYUKHfuzDtgQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gesetze-bayern.de%2FContent%2FDocument%2FBayIfSMV_5&usg=AOvVaw2mFt9Ge0cNv0gJScMRjsgN


Mustervorlage Teilnehmerliste 
 

Bezeichnung der Veranstaltung (Titel): ____________________ 
 
Datum:__________________ 
Uhrzeit/Zeitrahmen: ___________________ 
 
Waldpädagogische Leitung der Veranstaltung: ______________________ 
Unterstützungspersonal (wenn zutreffend): _________________________ 

 

Nr. Name Vorname Wohnort Telefonnummer 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
 
 
 Bei geschlossenen Gruppen: Kennzeichnung der Gruppenleitung 
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